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Errata corrige 

 
In der Ausgabe 2025/1 des Landesrichtpreisverzeichnisses werden Berichtigungen 

vorgenommen, da die zuletzt veröffentlichte Ausgabe des Landesrichtpreisverzeichnisses 

2025 infolge materieller Fehler fehlerhafte Werte enthielt. 

Zusammenfassend werden die entsprechenden Berichtigungen in den Kapiteln 

wiedergegeben. 

 

Kap. 01 Elementarpreise 

− Berichtigung der Preise für die Positionen 01.02.19.05.A und 01.02.19.05.B 

betreffend die „Ausführung des Rohrvortriebs“. 

− Berichtigung der Preise von 30 Positionen des Kapitels 01.10 „Deponiegebühren“ 

 

Kap. 02 Baumeisterarbeiten 

−  Änderung der Maßeinheit in Metern für die Position 02.05.05.02A.02 „Vertikale 

Trittschallplatte zwischen Treppenlauf und Treppenmauer“. 

 

Kap. 07 Zimmermanns- und Dachdeckungsarbeiten 

− Änderung der Maßeinheit in Stück für die Position 07.02.08.03.S „Schneestopper 

feuerverzinkt und beschichtet“. 

 

Kap. 88 Straßeninstandhaltungsmaßnahmen auf Landes- und Staatsstraßen 

− Ausbesserung der Preisanalyse für die Position 88.01.02.10.A „Aufbringen einer 

Haftschicht aus modifizierter Bitumenemulsion“ sowie für die Position 88.02.01.01.B 

„Streifen, Breite 15 cm, Mittellinie“. Diese Korrekturen führen bei beiden Positionen zu 

einer Preisänderung. 

 

Kapitelübergreifende textliche Korrekturen 

− In den einzelnen Kapiteln wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 

Vereinheitlichung der Groß- und Kleinschreibung der Titel, Aktualisierung der 

Unterkapitel-Auflistungen in den Langtexten sowie Korrektur kleinerer Fehler. 

Insgesamt betreffen diese Änderungen 830 Positionen. 
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Tiefbauarbeiten 

 
In der Ausgabe 2025/1 des Landesrichtpreisverzeichnisses (RPV) wurden Änderungen und 

Anpassungen im Bereich der Tiefbauarbeiten vorgenommen. 

Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kapiteln wiedergegeben. 

 

Kap. 90 Untertagebau 

− Für den Großteil der Positionen in diesem Kapitel wurden Preisanalysen 

ausgearbeitet. 

− Für die Ausarbeitung der Preisanalysen wurden neue Elementarpreise definiert. 

− Einige Positionen werden ohne Preis belassen, da sie projektabhängig sind (z.B. 

Gewässerschutzanlage). 

− Einige Positionen sind noch ohne Preisanalyse (z.B. Spritzbeton mit s=35 und 40cm) 

und werden daher ohne Preis belassen. 

− Zahlreiche Positionen sind nicht gebräuchlich und werden deshalb gelöscht. 

− Die Strukturierung der Nägel und Anker wurde überarbeitet. Nicht gebräuchliche 

Anker und Nägel wurden gelöscht. Die Einheit wurde vereinheitlicht auf m, wobei 

unterschieden wird zwischen Nägel/Anker bis zu 3m und Nägel/Anker über 3m. 

− Beim Spritzbeton wird die Festigkeitsklasse C16/20 gelöscht, da diese nicht 

verwendet wird. 

− Bei den Spritzbetonen wurden in der Preisanalyse ein Überprofil üp berücksichtigt. Im 

Langtext wird dies folgendermaßen vermerkt: 

Im Einheitspreis inbegriffen, außer bei der Ortsbrustsicherung, ist das Überprofil üp. 

Es wurden folgende Maße für das Überprofil berücksichtigt: für s=5cm – üp=1cm, 

s=10cm – üp=2cm, s=15cm – üp=3cm, s=20cm – üp=4cm, s>=25cm – üp=5cm. Bei 

abweichenden Überprofilen sind die Preisanalysen anzupassen. 

− Beim Ausbruch von Schächten wurde im Text eingefügt, dass die angegebenen 

Preise für Schachttiefen mit bis zu 100m gelten, bei einem maximalen 

Wasserandrang von 2l/s. 

− Die Tunnelbögen werden mittels kg-Preise angegeben, jene mit „m“ werden gelöscht. 

− Da die Löhne im Untertagebau höher sind als über Tage, werden neue 

Elementarpreispositionen für die Löhne eingefügt (01.01.06.01.A-D Untertagebau – 

Vortrieb, 01.01.06.02.A-D Untertagebau – Ausbau und 01.01.06.03.A-D 

Untertagebau – Instandhaltung). Im Vorspann zum Kapitel 90 wird der folgende 

Absatz eingefügt: Die Einheitspreise der Untertagebauarbeiten beinhalten die Löhne 

für Arbeiten im Untertagebau; diese berücksichtigen auch die Turnusarbeit (Tag- und 

Nachtarbeit). Sollte aufgrund von Umständen keine Turnusarbeit durchgeführt 

werden können, sind die Lohnkosten anzupassen. 

 


